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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

  
Geltungsbereich, Studien- und Prüfungsziele 

(1) Diese Ordnung gilt für den Studiengang Applied Mathematics for Network and Data Sciences an 
der HSMW.  

(2) Die Absolventen des Masterstudiengangs Applied Mathematics verfügen über vertiefte theore-
tische und praktische Kenntnisse in aktuellen Teilgebieten der Angewandten Mathematik, die 
für die Konzeption und Funktionsweise  digitaler Medien grundlegend sind.  Sie verfügen über 
anwendungsbereite und forschungsrelevante Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatentheo-
rie, der Codierungstheorie, der Kryptologie, der mathematischen Netzwerkanalyse, der stochas-
tischen Modellierung, Simulation und Visualisierung sowie in Teilgebieten der künstlichen Intel-
ligenz. Sie sind befähigt, sich neues Wissen aus anderen Teilgebieten der Mathematik und Infor-
matik selbstständig anzueignen und zukünftige wissenschaftliche sowie technische Entwicklun-
gen zu erkennen und in ihre Arbeit einzubeziehen.  

(3) Die Absolventen verfügen über ein besonderes Abstraktionsvermögen und die Befähigung zu 
konzeptionellem, logischem, strukturellem und algorithmischem Denken. Sie sind befähigt, ma-
thematische Hypothesen zu formulieren, zu beweisen oder zu widerlegen. Sie verfügen ebenso 
wie Informatiker über hervorragende Programmierkenntnisse; zusätzlich verfügen sie über sehr 
tiefgreifende Kenntnisse der zugrunde liegenden mathematischen Strukturen und der darauf 
operierenden Algorithmen. Sie sind befähigt, mit Informatikern und Ingenieuren in größeren 
Programmierprojekten interdisziplinär zusammenzuarbeiten und die Projektleitung in solchen 
Projekten zu übernehmen.  

(4) Die Absolventen sind in der Lage, aktuelle englischsprachige Forschungsliteratur zu lesen. Sie 
beherrschen den internationalen mathematischen Sprachgebrauch in Wort und Schrift und kön-
nen ihre Ergebnisse in mathematischen Texten und Vorträgen sowie unter Verwendung moder-
ner Medien auf fachlich hohem Niveau kommunizieren. Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch 
Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen aus.  Sie verfügen über die Befähigung zur selbststän-
digen wissenschaftlichen Arbeit und Weiterbildung, zur Mitarbeit in wissenschaftlichen und öf-
fentlichen Institutionen und zur Promotion in Mathematik oder Informatik an einer Universität. 

(5) Die HSMW unterstützt das Ziel der Integration behinderter Menschen. Den Studenten wird das 
für die Schaffung von Barrierefreiheit (§ 3 SächsIntegrG) erforderliche Wissen vermittelt. 

(6) Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiengangs. Durch sie 
wird festgestellt, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründli-
chen Fachkenntnisse erworben hat, die Zusammenhänge seines Fachgebietes überblickt und die 
Fähigkeit besitzt, selbständig wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. 

(7) Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Mastergrad „Master of Science“ (M.Sc.) unter Angabe 
des Studienganges Applied Mathematics for Network and Data Sciences verliehen. 

  
Zugang zum Studium 

(1) Der Masterstudiengang Applied Mathematics for Network and Data Sciences ist ein konsekuti-
ver Studiengang. 
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(2) Die für das Studium im Masterstudiengang Applied Mathematics for Network and Data Sciences 
an der HSMW notwendige Qualifikation wird nachgewiesen durch einen ersten berufsqualifizie-
renden Hochschulabschluss oder einen Abschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademie in einer der Fachrichtungen Mathematik oder Informatik. 

(3) Bewerber müssen mindestens die Note „befriedigend” im Grundkurs Englisch des Gymnasiums 
oder einen gleichwertigen Sprachnachweis sowie die Note „befriedigend“ in einem Englischkurs 
des Studiums nach Abs. 2 nachweisen. Die Englischausbildung der Fachoberschule ist dem 
Grundkurs des Gymnasiums gleichgestellt. Liegen diese Voraussetzungen oder äquivalente 
Kenntnisse nicht vor, so erfolgt die Immatrikulation unter der Auflage, dass der Englischkurs im 
Modul Studium Generale innerhalb der ersten beiden Mastersemester mindestens mit der Note 
„befriedigend” abgeschlossen wird. 

(4) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden, sofern nicht abwei-
chende Festlegungen vom Fakultätsrat der Fakultät Angewandte Computer‐ und Biowissen-
schaften beschlossen werden. 

(5) Die Zulassung erfolgt durch das Referat Bewerberservice und Rechtsangelegenheiten der 
HSMW. 

  
Aufbau des Studiums 

(1) Das Studium im Masterstudiengang Applied Mathematics for Network and Data Sciences  findet 
in englischer Sprache statt. 

(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Für erfolgreich absolvierte Module werden entsprechend 
dem hierzu erforderlichen Zeitaufwand für 

1. die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, 
2. die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, 
3. das Selbststudium sowie 
4. die Vorbereitung auf und die Ablegung von Prüfungen 

Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer and Accumulation System (Credits) verge-
ben. Die Anzahl der pro Modul zu erwerbenden Leistungspunkte ergibt sich aus dem Studienab-
laufplan. Leistungspunkte werden nur bei Bestehen des Moduls (§ 21 Abs. 1) vergeben. Ein Leis-
tungspunkt entspricht für einen durchschnittlich leistungsfähigen Studenten einer Arbeitslast 
von 30 Stunden. 

(3) Die angebotenen Module sind entweder Pflicht-, Wahlpflicht- oder Zusatzmodule. Pflichtmo-
dule sind die Module des Studienganges, die für alle Studenten verbindlich sind. Wahlpflichtmo-
dule sind die Module des Studienganges, die alternativ angeboten werden. Die vom Studenten 
gewählten Module werden als Pflichtmodule behandelt. Zusatzmodule sind fakultative Lehran-
gebote, die dem Studenten zur Ergänzung, Vervollkommnung, Vertiefung oder Spezialisierung 
dienen und freiwillig belegt werden können. Ein Anspruch darauf, dass alle Wahlpflicht- oder 
Zusatzmodule tatsächlich angeboten werden, besteht nicht. 

(4) Vermittlungsformen in Lehrveranstaltungen können insbesondere Vorlesungen, Seminare und 
Praktika sein. Zur Unterstützung der Studenten, insbesondere der Studienanfänger, werden Tu-
torien im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten angeboten. Nach Maßgabe der Modulbeschrei-
bungen können Lehrveranstaltungen auch in einer Fremdsprache abgehalten werden. 
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(5) Studenten, die bis zum Beginn des dritten Semesters noch keine Prüfungsleistung erbracht ha-
ben, sollen im dritten Semester an einer Studienberatung teilnehmen. 

(6) Das Studium schließt mit der Masterprüfung nach Erreichen von insgesamt mindestens 120 Leis-
tungspunkten ab. 

  
Studienablaufplan und Modulkatalog 

(1) Für das Studium gilt der Studienablaufplan (Anlage). Er enthält: 

1. die Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie die Lehrveranstaltungsart und die Stundenzahl,  
2. die zu erbringenden Modulprüfungen einschließlich der Prüfungsart, der Prüfungsdauer, 

der Gewichtung und der bei Bestehen der Modulprüfung zu erreichenden Leistungspunkte, 
3. die zeitliche Aufteilung der Wochenstunden je Modul und Semester und 
4. die empfohlene zeitliche Abfolge der Module. 

(2) Mit Beschluss des Fakultätsrates der Fakultät Angewandte Computer‐ und Biowissenschaften 
wird für diesen Studiengang ein verbindliches Modulhandbuch erstellt. Dieses muss in Inhalt 
und Aufbau den Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Mo-
dularisierung von Studiengängen (Beschluss der KMK vom 15.09.2000 in der jeweils geltenden 
Fassung) entsprechen. Im Modulhandbuch ist für jedes Modul eine Modulbeschreibung vorzu-
nehmen, die mindestens enthalten soll: 

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, 
2. Lehrformen, 
3. Voraussetzungen für die Teilnahme, 
4. Verwendbarkeit des Moduls, 
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, 
6. Leistungspunkte und Noten, 
7. Häufigkeit des Angebotes von Modulen, 
8. Arbeitsaufwand, 
9. Dauer der Module. 

  
Prüfungsaufbau 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den Modulprüfungen einschließlich des Masterprojekts. Sie fin-
det in englischer Sprache statt. 

(2) Ein Modul wird durch eine Modulprüfung abgeschlossen. Modulprüfungen können sich aus 
mehreren Prüfungsleistungen zusammensetzen. Die zu erbringenden Modulprüfungen sind im 
Studienablaufplan (Anlage) festgelegt. 

(3) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so können diese in einer be-
stimmten Reihenfolge gefordert werden. Ebenso können Module in einer bestimmten Reihen-
folge gefordert werden. Näheres regeln die Modulbeschreibungen. 

(4) Im Studienablaufplan (Anlage) werden der Modulprüfung vorausgehende Studienleistungen be-
stimmt, die Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sind (Prüfungsvorleistungen). 
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2. Abschnitt: Zulassung zur Masterprüfung 

  
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer 

1. für den Masterstudiengang Applied Mathematics for Network and Data Sciences an der 
HSMW eingeschrieben ist und 

2. gegebenenfalls die im Studienablaufplan für die jeweiligen Module bestimmten Prüfungs-
vorleistungen erbracht hat. 

(2) Die Zulassung zu einer Modulprüfung der Masterprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder Verfahrensvorschriften nach § 7 Abs. 1 
nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Prüfling in demselben oder einem Studiengang mit gleicher fachlicher Ausrichtung die 

Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren be-
findet oder 

4. der Prüfling eine für den Abschluss dieses Studiengangs erforderliche Modulprüfung in ei-
nem anderen Studiengang bereits endgültig nicht bestanden hat. 

(3) Eine Modulprüfung darf auch ablegen, wer als Gasthörer an der HSMW eingeschrieben ist, über 
eine Hochschulzugangsberechtigung verfügt und dessen Prüfungsteilnahme auf Antrag durch 
den Prüfer genehmigt worden ist. 

  
An- und Abmeldung zur Prüfung, Zulassungsverfahren 

(1) Für die nach § 19 Abs. 4 Satz 1 angebotenen Prüfungen werden im Zeitraum von vier Wochen 
bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungszeitraum vom Referat Studienorganisation in geeig-
neter Weise Anmeldeformulare bereitgestellt. Der Student meldet sich auf elektronischem Weg 
durch persönliche Erklärung innerhalb dieses Zeitraumes zur Prüfung an. Er bestätigt vor Beginn 
der Prüfung durch Unterschrift, dass er alle Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung erfüllt. 
Wird dem Prüfling die Zulassung versagt, ist er hierüber vor Beginn der Prüfung durch den Prüfer 
zu informieren. Andernfalls ist er zur Prüfung zugelassen. 

(2) Bis eine Woche vor dem Prüfungstermin kann sich der Student ohne Angabe von Gründen von 
der Prüfungsleistung durch Austragen aus dem Anmeldeformular abmelden. 

(3) Der Prüfer kann einen Studenten auch dann zur Prüfung zulassen, wenn er aus wichtigen Grün-
den die Anmeldung versäumt hat, der Prüfungsablauf durch die nachträgliche Zulassung nicht 
gestört wird und keine triftigen Gründe gegen die Zulassung sprechen. Abs. 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. Die Zulassung erfolgt vorläufig bis zur nachträglichen Prüfung der Zulassungsvorausset-
zungen. 

(4) Zu Beginn der Prüfung hat der Prüfer oder die aufsichtführende Person das Recht zu verlangen, 
dass sich die Prüflinge ausweisen. Nimmt ein Prüfling an einer Prüfung teil, ohne die Zulassungs-
voraussetzungen zu erfüllen, kann er vom jeweiligen Prüfer oder von der aufsichtführenden Per-
son von der Fortsetzung der betreffenden Prüfung ausgeschlossen werden. 
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Arten der Prüfungsvorleistungen 

(1) Prüfungsvorleistungen sind Zulassungsvoraussetzungen für einzelne Modulprüfungen. Prü-
fungsvorleistungen sind bewertete, nicht notwendigerweise benotete Studienleistungen, die 
studienbegleitend abzulegen sind. Sie können beliebig oft wiederholt werden. 

(2) Prüfungsvorleistungen sind in folgender Form abzulegen: 

1. Labortestat  
Labortestate umfassen experimentelle oder softwaretechnische, abgeschlossene wissen-
schaftliche Aufgaben, die auch mittels Computer durchgeführt werden können. Sie schlie-
ßen die Vorbereitung der Aufgaben, die Auswertung von Daten sowie die Bewertung und 
Diskussion der Ergebnisse ein. Labortestate sind in der Regel selbständig durchzuführen. 

2. Übungstestat 
Übungstestate sind Prüfungsvorleistungen, die auf der Grundlage einer regelmäßigen, in 
der Regel wöchentlichen, schriftlichen Bearbeitung von Übungsaufgaben erbracht werden. 
Das Übungstestat ist bestanden, wenn mindestens die Hälfte der erzielbaren Gesamtleis-
tung erreicht wurde. 

(3) Anzahl und Art der zu erbringenden Prüfungsvorleistungen ergeben sich aus dem Studienablauf-
plan. Der Gegenstand der Prüfungsvorleistungen ergibt sich aus ihrer Zuordnung zu den jeweili-
gen Lerneinheiten. 

3. Abschnitt: Modulprüfungen 

  
Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind als mündliche (§ 10), schriftliche (§ 11) oder sonstige Prüfungsleistun-
gen (§ 12) zu erbringen. Es besteht die Möglichkeit, Prüfungsleistungen alternativ, also nach 
Wahl des Studenten zu erbringen. Näheres bestimmt der Studienablaufplan. 

(2) Mündliche und sonstige Prüfungsleistungen können als Gruppenprüfungen durchgeführt wer-
den. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen muss wesentlich, als indivi-
duelle Prüfungsleistung deutlich abzugrenzen und für sich zu bewerten sein. Die Gruppe soll in 
der Regel nicht mehr als drei Personen umfassen. 

(3) Auf schriftlichen Antrag des Studenten beim Prüfungsausschuss können im begründeten Aus-
nahmefall, sofern der Prüfungsumfang äquivalent bleibt, einzelne Prüfungsleistungen in anderer 
Form durchgeführt werden oder durch Studienleistungen ersetzt werden, sofern die Studienle-
istungen nach Anforderungen und Verfahren der Prüfungsleistung gleichwertig sind. Die Stu-
dienleistungen werden hinsichtlich der Bewertung, des Bestehens und der Wiederholung wie 
Prüfungsleistungen behandelt. Die gleichzeitige Anerkennung einer Studienleistung für ver-
schiedene Prüfungsleistungen ist ausgeschlossen. 

(4) Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger Behinderung 
nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzule-
gen, so wird ihm gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungs-
zeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt 
werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. 
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(5) Macht der Prüfling glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum 14. Lebensjahr oder 
der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie vorgeschrieben erbringen zu kön-
nen, gestattet der Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag, die Prüfungsleistungen in gleich-
wertiger Weise abzulegen. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, Großeltern, Ehe- und Lebens-
partner. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet der Prüfungsausschussvorsit-
zende in Absprache mit dem zuständigen Prüfer nach pflichtgemäßem Ermessen. Als geeignete 
Maßnahmen zum Nachteilsausgleich kommen beispielsweise verlängerte Bearbeitungszeiten, 
Bearbeitungspausen, Nutzung anderer Medien, Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb der 
Hochschule oder ein anderer Prüfungstermin in Betracht. Entsprechendes gilt für Prüfungsvor-
leistungen. 

(6) Anträge nach Abs. 3 bis 5 sind bis vier Wochen vor der Prüfung zu stellen. 

  
Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Mündliche Prüfungsleistungen sind Prüfungsgespräche. 

(2) Im Prüfungsgespräch soll der Prüfling die Kompetenz nachweisen, die Zusammenhänge des Prü-
fungsgebietes zu erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einordnen 
zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen 
verfügt. Im Rahmen der mündlichen Prüfungsleistung können in angemessenem Umfang Aufga-
ben zur schriftlichen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche Charakter der 
Prüfung nicht aufgehoben wird. 

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung soll je Prüfling mindestens 15 Minuten und höchs-
tens 45 Minuten betragen. 

(4) Mündliche Prüfungsleistungen werden vor mindestens zwei Prüfern oder vor einem Prüfer in 
Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 15) abgelegt. Die Namen der anwesenden Prüfer 
und Prüflinge sowie die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungs-
leistungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis wird dem Prüfling im Anschluss an 
die mündliche Prüfungsleistung bekannt gegeben. 

(5) Studenten, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wol-
len, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei 
denn der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Prüfling. 

  
Schriftliche Prüfungsleistungen 

(1) Schriftliche Prüfungsleistungen sind räumlich und zeitlich festgelegte Leistungskontrollen, in de-
nen der Prüfling nachweisen soll, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in 
begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit gängigen Methoden seines Faches Aufga-
ben lösen und Themen schriftlich oder mittels Computer bearbeiten kann. Es können mehrere 
Aufgaben bzw. Themen zur Auswahl gestellt werden. Schriftliche Prüfungen nach dem Antwort-
Wahl-Verfahren (multiple choice) sind ausgeschlossen.  

(2) Schriftliche Prüfungsleistungen werden unter Aufsicht abgelegt. Die Bearbeitungszeit darf 90 
Minuten nicht unter- und soll 240 Minuten nicht überschreiten Erscheint ein Prüfling verspätet 
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zu einer schriftlichen Prüfungsleistung, so hat er keinen Anspruch auf entsprechende Verlänge-
rung der Bearbeitungszeit. Das Verlassen des Prüfungsraumes ist nur mit Erlaubnis eines Auf-
sichtsführenden zulässig. 

(3) Die anwesenden Prüflinge, der Beginn und das Ende der Prüfung sowie besondere Vorkomm-
nisse sind vom Aufsichtsführenden zu protokollieren. 

(4) Schriftliche Prüfungsleistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studi-
ums ist, werden in der Regel von zwei Prüfern bewertet. Im Fall der zweiten Wiederholungsprü-
fung ist diese Regel zwingend. Das Bewertungsverfahren ist innerhalb von vier Wochen nach 
dem Prüfungstermin abzuschließen; das Bewertungsverfahren für Prüfungen, die im Prüfungs-
zeitraum des Sommersemesters stattfinden, ist innerhalb von acht Wochen nach Ende des Prü-
fungszeitraumes abzuschließen, sofern keine triftigen Gründe vorliegen, die einen längeren Be-
wertungszeitraum erfordern. 

  
Sonstige Prüfungsleistungen 

(1) Sonstige Prüfungsleistungen sind Projektarbeiten, Belegarbeiten und Vorträge. 

(2) In Projektarbeiten erfolgt durch die Studenten die systematische Bearbeitung eines vorgegebe-
nen Themas über einen größeren begrenzten Zeitraum. Es sollen insbesondere die Entwicklung, 
Durchsetzung und Präsentation von Konzepten sowie die Teamfähigkeit nachgewiesen werden. 
Hierbei soll der Student die Kompetenz nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele 
definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann. Die Bearbei-
tungszeit für Projektarbeiten soll maximal 75 Stunden betragen. Projektarbeiten können mit ei-
nem Kurzvortrag (Dauer 10 bis 15 Minuten) zu Konzeption und Ergebnissen in der Lehrveran-
staltung verbunden werden. Projektarbeiten können in Gruppen von bis zu fünf Studenten er-
bracht werden. 

(3) Belegarbeiten sind selbständige schriftliche Arbeiten ohne Beschränkung der Hilfsmittel, in der 
theoretische oder experimentelle Erkenntnisse eines abgeschlossenen Teilgebietes zusammen-
gefasst, ausgewertet und diskutiert werden. 

(4) Vorträge sind selbständige mündliche Darstellungen theoretischer oder experimenteller Ergeb-
nisse mit Hilfe audiovisueller Medien vor einer Zuhörerschaft, bei denen der Student die Kom-
petenz nachweisen soll, spezielle Fragestellungen aufbereiten und präsentieren zu können. Sie 
können eine Fachdiskussion einschließen. 

(5) Sonstige Prüfungsleistungen werden in der Regel durch den Lehrenden bewertet. Für sonstige 
Prüfungsleistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, gilt § 
11 Abs. 4 entsprechend. Jede sonstige Prüfungsleistung muss in Ergebnis und Ablauf durch 
schriftliche Unterlagen, die die Prüfer unterzeichnen, dokumentiert sein. 

  
Gegenstand der Modulprüfungen 

(1) Im Studienablaufplan sind die Modulprüfungen sowie Art, Ausgestaltung und Gewichtung der 
einzelnen Prüfungsleistungen festgelegt. Die Anzahl der Modulprüfungen sowie der Prüfungs-
leistungen im Sinne der §§ 10 und 11 darf je Semester sechs nicht übersteigen. Die Gesamtzahl 
aller Prüfungsleistungen je Semester darf zehn nicht übersteigen. 
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(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Inhalte der den Modulen zugeordneten Lehrveran-
staltungen. Der Gegenstand der einzelnen Prüfungsleistungen ergibt sich aus ihrer Zuordnung 
zu den jeweiligen Lerneinheiten im Studienablaufplan. Bei einem Modul mit nur einer Prüfungs-
leistung ist Prüfungsgegenstand der gesamte Inhalt des Moduls. 

  
Zusatzmodule 

Ein Student kann sich Modulprüfungen in weiteren als den im Masterstudiengang Applied Mathema-
tics for Network and Data Sciences vorgeschriebenen Modulen sowie Modulprüfungen anderer Studi-
engänge unterziehen (Zusatzmodule). Die Ergebnisse der Modulprüfungen in diesen Modulen werden 
bei der Bildung der Gesamtnote der Masterprüfung nicht einbezogen. Eine Teilnahme an Modulprü-
fungen eines anderen Studienganges bedarf der Hochschulzugangsberechtigung für diesen Studien-
gang und der der vorherigen Zustimmung des Prüfers. 

4. Abschnitt: Prüfungsorgane 

  
Prüfer und Beisitzer 

(1) Prüfer sind berechtigt zur Bewertung von Prüfungsleistungen. Beisitzer haben beratende 
Stimme. Zum Prüfer sollen nur solche Mitglieder und Angehörige der HSMW oder einer anderen 
Hochschule bestellt werden, die in dem betreffenden Prüfungsgebiet zur selbständigen Lehre 
berechtigt sind. Soweit dies nach dem Gegenstand der Prüfung sachgerecht ist, kann auch zum 
Prüfer bestellt werden, wer die Befugnis zur selbständigen Lehre nur für ein Teilgebiet des Prü-
fungsfaches besitzt. In besonderen Ausnahmefällen können auch Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt 
werden, sofern dies nach der Eigenart der Prüfung sachgerecht ist. Prüfungsleistungen dürfen 
nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(2) Für die Prüfer und die Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 entsprechend. 

(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Prüfling rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

  
Prüfungsausschuss 

(1) Der Fakultätsrat der Fakultät bildet für die in der Fakultät Angewandte Computer‐ und Biowis-
senschaften geführten Studiengänge einen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat auf Aufforderung über die Entwicklung der 
Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-
arbeit sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt An-
regungen zur Reform der Studien- und Prüfungsordnungen, der Modulbeschreibungen und der 
Studienablaufpläne. Der Bericht ist an der HSMW in geeigneter Weise offen zu legen. 

(3) Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, davon mindestens ein studentisches Mit-
glied. Die Professoren müssen die absolute Mehrheit der Stimmen besitzen. Die studentischen 
Mitglieder haben nur beratende Stimme. Sie werden durch den Fachschaftsrat der Fakultät An-
gewandte Computer‐ und Biowissenschaften für ein Jahr gewählt. Die anderen Mitglieder wer-
den durch den Fakultätsrat für drei Jahre bestimmt. Wiederholte Mitgliedschaft im Prüfungs-
ausschuss ist zulässig. 
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(4) Der Fakultätsrat bestellt den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und dessen Stellvertreter. 
Beide müssen Professoren sein. Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Zwi-
schen den Zusammenkünften des Prüfungsausschusses führt der Vorsitzende oder bei dessen 
Abwesenheit sein Stellvertreter die Geschäfte. Die Arbeit des Prüfungsausschusses ist nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungsleistungen 
beizuwohnen. Dies gilt nicht für studentische Mitglieder, die sich im gleichen Prüfungszeitraum 
der gleichen Prüfung unterziehen möchten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht 
im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. Die Beratungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 

  
Hochschulprüfungsausschuss 

Die HSMW bildet einen Hochschulprüfungsausschuss. Die Zusammensetzung legt sie in einer Satzung 
fest. Der Hochschulprüfungsausschuss ist Widerspruchsbehörde für alle Entscheidungen des Prüfungs-
ausschusses. 

  
Zuständigkeiten 

(1) Dem Prüfungsausschuss obliegt die Kontrolle über die Einhaltung dieser Prüfungsordnung. 

(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet über: 

1. grundsätzliche Fragen in Prüfungsangelegenheiten, 
2. das Ablegen einer Prüfung in einer anderen als der vorgesehenen Form (§ 9 Abs. 3 und 4), 
3. die Überprüfung der Gründe für die Verlängerung des Bewertungszeitraumes (§ 11 Abs. 4), 
4. die Bestellung der Prüfer und Beisitzer (§ 15), 
5. das Verleihen des Gesamtprädikates „mit Auszeichnung“ (§ 20 Abs. 4 Satz 4), 
6. das Bestehen und Nichtbestehen (§ 21), 
7. die Folgen der Verstöße gegen Prüfungsvorschriften (§§ 24, 25), 
8. die Ablehnung oder Anerkennung eines Grundes für das Versäumnis oder den Rücktritt von 

einer Prüfungsleistung (§ 24 Abs. 1), 
9. die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen und Leistungspunkten 

(§ 26), 
10. die Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erbrachten Leistungen (§ 27), 
11. die Feststellung der Ungültigkeit der Masterprüfung nach Zeugniserteilung (§ 29), 
12. die Einsicht in die Prüfungsakten (§ 30), 
13. die Widersprüche gegen Prüfungsentscheidungen (§ 31), 
14. die Berechtigung zur Ausgabe der Masterarbeit (§ 32 Abs. 4), 
15. die Verlängerung der Bearbeitungszeit der Masterarbeit (§ 32 Abs. 6), 
16. die Bestellung der Prüfungskommission für das Kolloquium (§ 34 Abs. 1), 
17. die Verlängerung der Regelstudienzeit. 

(3) Der Hochschulprüfungsausschuss entscheidet über Widersprüche gegen Ausgangsbescheide 
des Prüfungsausschusses (§ 31 Abs. 2 Satz 2). 

(4) Das Referat Studienorganisation ist zuständig für die im Rahmen dieser Ordnung notwendigen 
organisatorischen Aufgaben. Dazu gehören insbesondere: 
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1. das Führen der Prüfungsakten, 
2. die zeitliche und räumliche Organisation und Koordination der Prüfungen in Zusammenar-

beit mit den Fakultäten, 
3. die Information zu prüfungsrelevanten Vorgängen, 
4. das Ausstellen von Bescheinigungen, 
5. das Ausfertigen von Zeugnissen und Urkunden (§ 28) sowie 
6. das Ausfertigen und Unterzeichnen von Studienzeugnissen gemäß § 21 Abs. 7. 

5. Abschnitt: Verfahrensvorschriften 

  
Fristen 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Sie umfasst die theoretischen Studiensemester und 
die Modulprüfungen einschließlich des Masterprojekts. Die Masterprüfung soll innerhalb der 
Regelstudienzeit abgelegt werden, sie ist innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Re-
gelstudienzeit abzulegen. Modulprüfungen sollen in dem im Studienablaufplan (Anlage) vorge-
sehenen Semester abgelegt werden. 

(2) Zeiten einer Beurlaubung werden nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. Bei Studenten, die 
mindestens eine Wahlperiode in den Organen der HSMW, der Studentenschaft oder des Stu-
dentenwerkes oder in der Studienkommission des Studiengangs Applied Mathematics for Net-
work and Data Sciences mitgewirkt haben, wird die Studienzeit von einem Semester nicht auf 
die Regelstudienzeit angerechnet. Bei mehrjähriger Mitwirkung wird eine Studienzeit von drei 
Semestern nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. 

(3) Fristversäumnisse, die der Student nicht zu vertreten hat, sind bei der Berechnung der Fristen 
für Beurlaubungen und im Prüfungsverfahren nicht anzurechnen; die Regelstudienzeit ist ent-
sprechend zu verlängern. Dies gilt auch für Zeiten der Mutterschutzfrist und der Elternzeit, die 
Unterbrechung des Studiums wegen längerer schwerer Krankheit oder eines anderen zwingen-
den Grundes sowie Studiengangsverzögerungen infolge einer Behinderung sowie Studienzeiten 
im Ausland. 

(4) Bis zum Ende jedes Semesters werden mindestens diejenigen Modulprüfungen angeboten, die 
nach dem Studienablaufplan vorgesehen sind. Prüfungen sollen so anberaumt werden, dass 
keine Lehrveranstaltungen ausfallen. Prüfungen, die nicht studienbegleitend abgenommen wer-
den, finden in einem Prüfungszeitraum im Anschluss an die Vorlesungszeit statt. Erste Wieder-
holungsprüfungen sind in der Regel im folgenden Semester, frühestens aber drei Wochen nach 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses abzulegen. 

(5) Durch die Fakultät Angewandte Computer‐ und Biowissenschaften sind innerhalb von vier Wo-
chen nach Beginn der Lehrveranstaltungszeit die in diesem Semester stattfindenden Prüfungen, 
deren zeitliche Lage und die Prüfer in geeigneter Weise als Vorinformation bekannt zu geben. 
Falls die Prüfung außerhalb des Prüfungszeitraumes stattfindet, ist die Angabe zur zeitlichen 
Lage um die Angabe der Kalenderwoche zu ergänzen. Die Termine der Prüfungen, die außerhalb 
des Prüfungszeitraumes stattfinden, sind in die Lehrveranstaltungsplanung einzuordnen und 
dem Studenten spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin durch den Prüfer bekannt zu 
geben. In die zentrale Planung der Prüfungen werden mindestens die Prüfungen des Studienab-
laufplans in Pflichtmodulen einbezogen. Die verbindliche Bekanntgabe der zentralen Planung 
der Prüfungen erfolgt spätestens zwei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraumes. 
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Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. 
Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 sehr gut eine hervorragende Leistung 

2 gut 
eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegt 

3 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 

4 ausreichend 
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-
nügt 

5 
nicht ausrei-
chend 

eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwi-
schenwerte angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei aus-
geschlossen. Wird eine Prüfungsleistung durch mehrere Prüfer bewertet, so erfolgt die Noten-
bildung mit dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten entsprechend Absatz 2. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote 
aus dem Durchschnitt der gewichteten Noten der einzelnen Prüfungsleistungen entsprechend 
des Studienablaufplans. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(3) Die Modulnote entspricht der Wertung: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut,  
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut,  
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend,  
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend,  
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend. 

(4) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Berechnung der Gesamtnote der 
Masterprüfung werden alle Modulnoten der Masterprüfung einschließlich der Note des Master-
projektes einbezogen. Für die Bildung der Gesamtnote gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 
Bei einer Gesamtnote von 1,2 oder besser wird das Gesamtprädikat „mit Auszeichnung“ verlie-
hen. 

(5) Im Rahmen der Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Hochschulen wird auf Antrag zusätz-
lich zur Gesamtnote ausgewiesen, wie viele Studenten innerhalb der letzten drei Jahre den Stu-
diengang absolviert haben und welcher Anteil der Absolventen des Studiengangs welche Ge-
samtnote erreicht hat (ECTS-Einstufungstabelle). 
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Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. In 
begründeten Fällen ist eine Modulprüfung mit mehreren Prüfungsleistungen nur bestanden, 
wenn die im Studienablaufplan (Anlage) bestimmten Prüfungsleistungen mindestens mit „aus-
reichend“ (4,0) bewertet wurden. Bei Bestehen der Modulprüfung werden die in der Modulbe-
schreibung ausgewiesenen Leistungspunkte des Moduls erworben. 

(2) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als „ausreichend“ (4,0) 
ist. Sie ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens „ausreichend“ (4,0) 
ist und ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Eine Modulprüfung gilt als endgültig nicht 
bestanden, wenn der Student ohne triftige Gründe sich nicht fristgemäß für die zweite Wieder-
holungsprüfung eingeschrieben hat. 

(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprüfungen der Masterprüfung bestan-
den sind und das Masterprojekt mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. 

(4) Die Masterprüfung ist nicht bestanden, wenn eine Modulprüfung einschließlich des Masterpro-
jekts nicht bestanden ist. Eine Masterprüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Ab-
schluss der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, gilt als nicht bestanden. Sie ist endgültig nicht 
bestanden, wenn eine Modulprüfung einschließlich des Masterprojekts endgültig nicht bestan-
den ist. Der Prüfling kann an anderen Modulprüfungen noch teilnehmen, solange das endgültige 
Nichtbestehen der Masterprüfung noch nicht bestandskräftig festgestellt wurde.  

(5) Der Prüfling erhält über das endgültige Nichtbestehen einer Modulprüfung und die Unmöglich-
keit der erfolgreichen Beendigung des gewählten Studienganges einen schriftlichen Bescheid 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung. 

(6) Hat der Prüfling die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihm auf Antrag gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheini-
gung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen, deren Noten und die erzielten Leis-
tungspunkte sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die 
Masterprüfung nicht bestanden ist. 

(7) Die Hochschule stellt Studenten, die ihr Studium nicht abschließen, auf Antrag ein Studienzeug-
nis über die erbrachten Leistungen sowie die erzielten Leistungspunkte aus. 

  
Wiederholung der Modulprüfungen und der Masterprüfung 

(1) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann nur innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ersten 
Prüfungsversuchs einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als nicht bestan-
den. Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum nächstmög-
lichen Regelprüfungstermin spätestens innerhalb eines Jahres möglich, danach gilt sie als end-
gültig nicht bestanden. Als Antrag gilt die Einschreibung zur Prüfung. 

(2) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig.  

(3) Bei einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungsleistungen besteht, sind 
nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederho-
len. 
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(4) Eine nicht bestandene Masterprüfung kann nur innerhalb eines Jahres einmal wiederholt wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Wiederholungsprüfung als nicht bestanden. Eine zweite 
Wiederholung der Masterprüfung kann nur auf Antrag zum nächstmöglichen Regelprüfungster-
min spätestens innerhalb eines Jahres durchgeführt werden, danach gilt die Masterprüfung als 
endgültig nicht bestanden. Als Antrag zur zweiten Wiederholungsprüfung gilt die Einschreibung 
zur Prüfung. 

(5) An einer anderen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen Studiengang oder 
in einem entsprechenden Studiengang unternommene Fehlversuche werden auf die Wiederho-
lungsmöglichkeit angerechnet. 

  
(nicht belegt) 

  
Versäumnis, Rücktritt 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen 
für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er nach Antreten 
der Prüfungsleistung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt bei Überschreiten der vor-
gegebenen Bearbeitungszeit einer Prüfungsleistung. 

(2) Der Prüfling hat den Grund für das Versäumnis oder den Rücktritt von der Prüfungsleistung dem 
Prüfer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Im Krankheitsfall hat der 
Prüfling innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Prüfungstermin ein ärztliches Attest im Re-
ferat Studienorganisation vorzulegen. In Zweifelsfällen kann die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes verlangt werden. Einer Krankheit des Prüflings steht eine Krankheit des von ihm über-
wiegend allein zu versorgenden Kindes oder von pflegebedürftigen Angehörigen gleich. Der 
Grund gilt als anerkannt, wenn nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages eine 
schriftliche Ablehnung erfolgt. Im Falle der Anerkennung des Grundes gilt die Prüfungsleistung 
als schuldlos nicht unternommen und ein neuer Termin wird anberaumt. Bereits vorliegende 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

  
Täuschung, Ordnungsverstoß 

Versucht ein Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Drohung, Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder stört er den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung, kann er vom jeweiligen Prüfer oder von der aufsichtführenden Person von der Fortsetzung 
der betreffenden Prüfung ausgeschlossen werden. Die betreffende Prüfungsleistung kann mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet werden. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den 
Prüfling auf Antrag des Prüfers von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

  
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen,  

Prüfungsleistungen und Leistungspunkten 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen und Leistungspunkte, die an einer Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland in einem gleichen Studiengang erbracht wurden, wer-
den ohne Gleichwertigkeitsprüfung von Amts wegen übernommen. Abs. 2 Satz 3 und Abs. 4 
gelten entsprechend. 
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(2) Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen und Leistungspunkte, die nicht unter Ab-
satz 1 fallen, werden auf Antrag angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unter-
schiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. Die Nichtanrechnung ist schriftlich zu be-
gründen. Die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen sind vom Antragsteller vorzulegen.  

(3) Bei der Gleichwertigkeitsprüfung nach Abs. 2 ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrechnung von Studienzeiten, 
Studienleistungen, Prüfungsleistungen und Leistungspunkte, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektoren-
konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschul-
partnerschaften zu beachten. 

(4) Bei Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen erfolgt von Amts wegen auch die Anrech-
nung der entsprechenden Studienzeiten. Die Noten sind, soweit die Notensysteme vergleichbar 
sind, zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichba-
ren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. § 27 Abs. 6 Satz 3, 2. Halb-
satz, Satz 4 gilt entsprechend. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

(5) Studienleistungen, Prüfungsleistungen und Leistungspunkte können nach der Anmeldung zu ei-
ner Prüfungsleistung nicht mehr auf diese Prüfungsleistung angerechnet werden. 

  
Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens 

erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 

(1) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse werden vorbehaltlich der Absätze 2 bis 
5 angerechnet, wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der 
ersetzt werden soll. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn die nachgewiesenen Lernergeb-
nisse oder Kompetenzen den zu ersetzenden im Wesentlichen entsprechen. § 26 Abs. 3 Satz 1 
gilt entsprechend. 

(2) Eine Anrechnung findet auf Antrag des Studenten statt. Der Student hat die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. § 26 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(3) Der Student hat den Erwerb der Kenntnisse und Fähigkeiten, deren Anrechnung er begehrt, 
nachzuweisen und, dass diese den Anforderungen des Absatzes 1 entsprechen. Im Zweifel kann 
eine Einstufungsprüfung stattfinden. 

(4) Begehren mehrere Studenten die Anrechnung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die auf gleiche 
Art und Weise erlangt wurden, so kann ein pauschaliertes Anrechnungsverfahren durchgeführt 
werden. Dabei wird global festgestellt, ob die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 
Anforderungen des Absatzes 1 entsprechen. Diese Feststellung kann auch für mehrere Jahre 
geschehen, sie ist dabei in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Der Student muss nur noch 
den Nachweis erbringen, dass er diese Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat. 

(5) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können maximal die 
Hälfte des Studiums ersetzen. Im Modul „Masterprojekt“ findet keine Anrechnung von außer-
halb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten statt. 

(6) Bei Anrechnung eines gesamten Moduls kann in diesem eine Note angerechnet werden, wenn 
die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten in einer Prüfung benotet wurden und das Be-
notungssystem vergleichbar und gleichwertig ist. Wird keine Note angerechnet, so wird für das 
angerechnete Modul der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Bei Anrechnung von einzelnen 
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Prüfungsleistungen eines Moduls wird für diese der Vermerk „bestanden“ aufgenommen; zur 
Ermittlung der Modulnote werden nur die Prüfungsleistungen berücksichtigt, die abgelegt wur-
den. Dabei sind die abgelegten Prüfungsleistungen so zu gewichten, dass diese dem Verhältnis 
der im Studienablaufplan (Anlage) für die Prüfungsleistung festgelegten Gewichtung zur Summe 
der dort festgelegten Gewichtungen aller abgelegen Prüfungsleistungen entspricht. Die Anrech-
nung wird im Diploma Supplement dargestellt, eine Kennzeichnung im Zeugnis ist zulässig. 

  
Zeugnis und Masterurkunde 

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der Prüfling unverzüglich, möglichst innerhalb von 
vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die Modulnoten, das Thema 
des Masterprojektes und dessen Note sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Zusätzlich zur ver-
balen Wiedergabe der Gesamtnote werden der Durchschnitt mit der ersten Dezimalstelle hinter 
dem Komma sowie der ECTS-Grad angegeben. Auf Antrag des Studenten werden in eine Anlage 
zum Zeugnis Prüfungsleistungen von weiteren als den vorgeschriebenen Modulen (Zusatzmo-
dule gemäß § 14) aufgenommen. Auf Antrag des Prüflings sind in einem Beiblatt zum Zeugnis 
die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) anzugeben. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
Es wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 
und mit dem Siegel der HSMW versehen. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der Prüfling die Masterurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades beurkundet. Die Urkunde 
wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und 
mit dem Siegel der HSMW versehen. 

(4) Dem Zeugnis und der Masterurkunde ist jeweils eine englischsprachige Übersetzung beizufügen. 
Diese wird nicht unterschrieben, aber gesiegelt. Die Unterschriftszeile wird vor dem Namen 
durch „gezeichnet:“ und die Kopfzeile durch „Translation“ ergänzt. 

(5) Die HSMW stellt ein Diploma Supplement entsprechend dem „European Diploma Supplement 
Model“ von Europäischer Union, Europarat und UNESCO aus. Als Darstellung des nationalen Bil-
dungssystems ist der zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abge-
stimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

  
Feststellung der Ungültigkeit der Masterprüfung nach Zeugniserteilung 

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend § 25 be-
richtigt werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die 
Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Masterarbeit. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeug-
nisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprüfung behoben. Hat der 
Prüfling vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er die Prüfung ablegen konnte, so kann die Mo-
dulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt 
werden. 

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
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(4) Das unrichtige Zeugnis sowie das Diploma Supplement sind einzuziehen und durch ein richtiges 
Zeugnis oder eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen zu ersetzen. Mit dem unrichti-
gen Zeugnis ist auch die Masterurkunde einzuziehen, wenn die Masterprüfung auf Grund einer 
Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absätzen 1 und 2 ist 
nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 

  
Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf Antrag beim Prü-
fungsausschuss in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf be-
zogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag auf Einsicht in die Unterlagen 
einer einzelnen Prüfungsleistung kann beim jeweiligen Prüfer gestellt werden.  

  
Widerspruchsverfahren 

(1) Belastende Verwaltungsakte, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, sind schrift-
lich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Gegen die Entscheidung 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Prüfungsausschuss schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch eingelegt werden. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss als Prüfungsbehörde. Soweit sich der 
Widerspruch gegen eine Entscheidung des Prüfungsausschusses richtet, entscheidet, wenn der 
Prüfungsausschuss nicht abhilft, der Hochschulprüfungsausschuss. 

(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertungsentscheidung eines oder mehrerer Prüfer 
richtet, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dem Prüfer zur Überprüfung zu. Ändert 
der Prüfer seine Entscheidung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch 
ab. Andernfalls erlässt der Prüfungsausschuss einen Widerspruchsbescheid. 

(4) Über den Widerspruch soll innerhalb von drei Monaten abschließend entschieden werden. So-
weit dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

6. Abschnitt: Abweichende Regelungen für das Masterprojekt 

  
Ausgabe, Bearbeitungszeit und Abgabe der Masterarbeit 

(1) Mit dem Masterprojekt wird das Studium abgeschlossen. Es besteht aus der Masterarbeit und 
einem Kolloquium. Die Masterarbeit ist eine schriftliche Prüfungsarbeit. Sie soll zeigen, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem des Fachgebiets des 
Studienganges selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

(2) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings aufgrund der Angabe von Abschnit-
ten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermögli-
chen, deutlich zu unterscheiden und einzeln zu bewerten ist und die Anforderungen nach Absatz 
1 erfüllt. 

(3) Die Masterarbeit kann von einem Professor oder einer anderen nach dem Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit diese an der HSMW 



Masterstudien- und -prüfungsordnung  
Applied Mathematics for Network and Data Sciences 

rechtsbereinigte nichtamtliche Fassung 

MSPO MA 2020 19 

in einem für den Studiengang Applied Mathematics for Network and Data Sciences relevanten 
Bereich tätig sind. Soll die Masterarbeit von einer außerhalb der HSMW tätigen Person betreut 
werden, bedarf es der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Student 
kann für seine Masterarbeit den Betreuer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen An-
spruch. 

(4) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema und Aus-
gabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Prüfling kann Themenwünsche äußern. Auf An-
trag des Prüflings wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe des Themas der Mas-
terarbeit veranlasst. Das Thema wird spätestens vier Wochen nach Abschluss der Modulprüfun-
gen ausgegeben. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von sechs Wochen nach Aus-
gabe zurückgegeben werden; in einer Wiederholung der Masterarbeit jedoch nur, wenn es nicht 
schon bei einem vorangegangenen Versuch zurückgegeben wurde. Die Fakultät stellt sicher, 
dass jedem Studenten ein Thema für die Masterarbeit ausgegeben werden kann. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt fünf Monate. Bei experimentellen und empi-
rischen Themenstellungen, oder wenn die Masterarbeit in einer Einrichtung außerhalb der 
Hochschule bearbeitet wird, kann die Bearbeitungszeit entsprechend verlängert werden, höchs-
tens jedoch auf acht Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Arbeit sind von der 
betreuenden Person so zu begrenzen, dass die Bearbeitungsfrist eingehalten werden kann. Kon-
sultationen, Absprachen und Recherchen in Vorbereitung auf die Festlegung des Themas der 
Masterarbeit zählen nicht zur Bearbeitungszeit. 

(6) Ist die Fertigstellung der Masterarbeit in der Bearbeitungsfrist aus unvorhersehbaren Gründen, 
die der Prüfling nicht zu vertreten hat, nicht möglich, kann auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag 
des Prüflings eine Verlängerung von bis zu zwei Monaten gewährt werden. 

(7) Die Masterarbeit ist in zwei gedruckten und gebundenen Exemplaren sowie in digitaler Textform 
auf physischem Datenträger fristgemäß bei der Fakultät Angewandte Computer‐ und Biowissen-
schaften einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der 
Prüfling schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entspre-
chend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig verfasst, keine anderen als die angege-
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die Arbeit noch nicht anderweitig für Prüfungszwe-
cke vorgelegt hat. 

  
Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern selbständig bewertet, von denen mindestens einer Pro-
fessor der HSMW ist. Darunter soll der Betreuer der Masterarbeit sein. Die Bewertung der Mas-
terarbeit erfolgt erst dann, wenn alle anderen Modulprüfungen der Masterprüfung erfolgreich 
abgelegt wurden. Die Bewertung der Masterarbeit ist vor dem Kolloquium, in der Regel inner-
halb von vier Wochen nach dem Einreichen der Arbeit, abzuschließen. Die Masterarbeit wird mit 
der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn sie nicht fristgerecht abgeliefert wird. 

(2) Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Weichen 
im Falle des Bestehens der Arbeit die Bewertungen der Prüfer um mehr als 2,0 Notenstufen 
voneinander ab, so ist der Durchschnitt maßgeblich, wenn beide Prüfer damit einverstanden 
sind. Ist dies nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss ein weiteres Gutachten ein; dabei wird 
die Bewertung der Arbeit aus dem Durchschnitt der drei Gutachten gebildet. § 20 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend. 
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(3) Hat ein Prüfer die Masterarbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0) oder besser, der andere mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss ein weiteres Gutachten ein. 
Dieses entscheidet über das Bestehen der Arbeit. Ist die Arbeit bestanden, so wird die Bewer-
tung der Arbeit aus dem Durchschnitt der für das Bestehen votierenden Gutachten gebildet. § 
20 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Die Note des Masterprojektes ergibt sich aus dem gemäß dem Studienablaufplan (Anlage) ge-
wichteten Durchschnitt der Noten für die Masterarbeit und für das Kolloquium. § 20 Abs. 2 Satz 
2 gilt entsprechend. 

(5) Der Student ist verpflichtet, nach abgeschlossener Bewertung des Masterprojektes ein gedruck-
tes und ein inhaltlich identisches digitales Exemplar (Pflichtexemplare) der Masterarbeit der 
Hochschulbibliothek zu übergeben. Die Pflichtexemplare gehen in den Bestand der Hochschul-
bibliothek über. Der Student überträgt der Hochschulbibliothek das Recht der Verbreitung (§ 17 
UrhG) und das Recht, die Arbeit öffentlich zugänglich zu machen (§ 19a UrhG). Beschränkungen 
von Nutzungsrechten müssen der Hochschulbibliothek bekannt gegeben werden und sind im 
Erfassungsbeleg festzuhalten. 

(6) Die Zulassung zur zweiten Wiederholungprüfung des Masterprojekts ist nur auf Antrag und nur 
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der ersten Wiederho-
lungsprüfung des Masterprojekts möglich.  

  
Kolloquium 

(1) Für das Kolloquium ist der Student zuzulassen, wenn jeder der Prüfer die Masterarbeit mit min-
destens „ausreichend“ (4,0) bewertet hat. Im 45-minütigen Kolloquium hat der Student in der 
Diskussion nachzuweisen, dass er in der Lage ist, fächerübergreifend und problembezogen Fra-
gestellungen zur Masterarbeit selbständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu erörtern. Das 
Kolloquium wird von einer Prüfungskommission als Einzel- oder Gruppenprüfung durchgeführt. 
Die Prüfungskommission besteht aus dem Betreuer der Masterarbeit als Prüfer und einem wei-
teren Prüfer. Weitere Prüfer können beigezogen werden. Die Prüfungskommission bewertet das 
Kolloquium mit einer Note. 

(2) Für das Kolloquium gilt § 10 Abs. 5 entsprechend. Aus wichtigen Gründen kann die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden. 

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

  
Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Satzung gilt für Studenten, die Ihr Studium im Masterstudiengang Applied Mathematics 
for Network and Data Sciences an der HSMW am oder nach dem 1. März 2017 aufgenommen 
haben. Für Studenten, die ihr Studium vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben, gelten die 
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Applied Mathematics in Digital Media vom 5. No-
vember 2013, zuletzt geändert durch Satzung vom 19. April 2016 und die Studienordnung für 
den Masterstudiengang Applied Mathematics in Digital Media vom 5. November 2013, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 19. April 2016 mit der Maßgabe fort, dass in den im Folgenden 
genannten Modulen die im Folgenden angegebenen Prüfungsvorleistungen und Modulprüfun-
gen abzulegen sind, soweit in diesen Modulen die Modulprüfung noch nicht bestanden wurde: 
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Modul Prüfungsvorleistung Modulprüfung 

0902 Network Algorithms  Ms/90 

0903 Foundations of Modern Cryptography ÜTe 
Ms/90 

alt. Mm/30 

0904 Stochastic Models ÜTe Ms/90 

0907 Selected Topics in Computational  
Mathematics 

ÜTe 
Mm/30 

alt. Ms/90 

0910 Signale und Systeme II  Ms/120 

0913 Selected Topics in Computational  
Statistics 

 
Mm/30 

alt. Ms/90 

0919 Reliability of Communication Networks  Ms/120 

0920 Advanced Topics in Modern  
Cryptography 

 
Ms/90 

alt. Mm/30 
alt. Vo/75 

0921 Simulation and Visualization ÜTe Ms/90 

0925 Wavelets in Image and Audio  
Compression 

 Mm/40 

(2) Für Studenten, die ihr Studium vor dem 1. September 2020 aufgenommen haben, gilt der Stu-
dienablaufplan in seiner am 31. August 2020 geltenden Fassung fort. 

  
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 2017 in Kraft. Sie wird im Internet-
portal www.hs-mittweida.de/ordnungen veröffentlicht. Gleichzeitig treten die Prüfungsordnung für 
den Masterstudiengang Applied Mathematics in Digital Media vom 5. November 2013, zuletzt geän-
dert durch Satzung vom 19. April 2016 und die Studienordnung für den Masterstudiengang Applied 
Mathematics in Digital Media vom 5. November 2013, zuletzt geändert durch Satzung vom 19. April 
2016 außer Kraft. 


